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Phoenix Kapitaldienst GmbH: Insolvenzverfahren am 01. Juli 2005 eröffnet 
 
 
Wie zu erwarten, hat das Amtsgericht in Frankfurt/M. das Insolvenzverfahren eröffnet 
nachdem das Gutachten ergeben hat, dass ausreichend Massevermögen vorhanden ist. 
 
 
In seiner Pressemitteilung vom 01.07.2005 berichtet der Insolvenzverwalter Frank Schmitt, 
dass – nahezu programmgemäß – das Insolvenzverfahren eröffnet worden ist.  
 
Nach den Angaben sollen als Massevermögen laut Insolvenzgutachten ungefähr € 232 
Mio. vorhanden sein. Es wird für den Ablauf des weiteren Verfahrens von Bedeutung sein, 
in wie weit von den Erben des ehemaligen Geschäftsführers Breitkreuz Gelder zu erhalten 
sein werden und ob sich erfolgreich Haftungsansprüche gegen z. B. Jahresabschlussprü-
fer und Sonderprüfer oder sonstige Personen durchsetzen lassen werden.  
 
Die Gläubigerversammlung ist für den 05. Oktober 2005 vorgesehen. Da mit einer Vielzahl 
von Gläubigern gerechnet wird, wird das Treffen in dem Congress Centrum der Messe 
Frankfurt stattfinden. Bei dieser Veranstaltung sollen weitere Details über die Vorgehens-
weise wegen der Durchsetzung der Haftungsansprüche mitgeteilt werden. 
 
Schon jetzt dürfte klar sein, dass es ein langer Weg wird, bis alle Forderungen eingetrie-
ben worden sind, da angesichts der immensen Schäden mit jahrelangen Rechtsstreitigkei-
ten zu rechnen sein wird. 
 
 
Quelle: Pressemitteilung des Insolvenzverwalters Frank Schmitt vom 01. Juli 2005 
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